
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 20.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Caroni, Andrea (fdp/plr, AR) SR/CE
Prozesstypen Motion
Datum 01.01.1989 - 01.01.2019

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bieri, Niklaus
Bühlmann, Marc
Frick, Karin
Guignard, Sophie
Heidelberger, Anja
Schubiger, Maximilian
Zumofen, Guillaume

Bevorzugte Zitierweise

Bieri, Niklaus; Bühlmann, Marc; Frick, Karin; Guignard, Sophie; Heidelberger, Anja;
Schubiger, Maximilian; Zumofen, Guillaume 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer
Politik: Motion, 2016 - 2018. Bern: Année Politique Suisse, Institut für
Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss, abgerufen am
20.04.2024.

01.01.89 - 01.01.19ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Strafrecht

1Institutionen und Volksrechte

1Volksrechte

2Landesverteidigung
2Landesverteidigung und Gesellschaft

2Wirtschaft
2Wirtschaftspolitik

3Infrastruktur und Lebensraum
3Verkehr und Kommunikation

3Strassenverkehr

3Sozialpolitik
3Sozialversicherungen

3Private Vorsorge

3Soziale Gruppen

3Familienpolitik

01.01.89 - 01.01.19 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

SPK-SR Staatspolitische Kommission des Ständerats
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
SiK-SR Sicherheitspolitische Kommission des Ständerates
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
WEA Weiterentwicklung der Armee
BGBM Bundesgesetz über den Binnenmarkt
WEKO Wettbewerbskommission

CIP-CE Commission des institutions politiques du Conseil des États
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
CPS-CE Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
DEVA Développement de l'armée
LMI Loi fédérale sur le marché intérieur
COMCO Commission de la concurrence

01.01.89 - 01.01.19 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Nach geltendem Jugendstrafrecht können jugendliche Täter in einer geschlossenen
Einrichtung untergebracht werden, um sie persönlich zu schützen, um eine psychische
Störung zu behandeln oder um Dritte vor schwerwiegender Gefährdung zu schützen.
Wie alle jugendstrafrechtlichen Massnahmen endet jedoch auch diese
jugendstrafrechtliche Verwahrung zwingend, wenn der Täter die Altersgrenze von 25
Jahren – mit der Revision des Sanktionenrechts wurde die Altersgrenze von 22 auf 25
Jahre angehoben – überschreitet. Im Falle von Selbstgefährdung oder psychischer
Störung können anschliessend vormundschaftliche Massnahmen angeordnet werden,
im Falle reiner Drittgefährdung jedoch nicht. In diesem ersatzlosen Wegfallen der
jugendstrafrechtlichen Massnahme bei Tätern, von denen eine schwerwiegende
Gefährdung für Dritte ausgeht, sah Andrea Caroni (fdp, AR) eine Sicherheitslücke, die
geschlossen werden müsse. Mit einer Motion forderte er den Bundesrat auf, die
Möglichkeit zu schaffen, die entfallende jugendstrafrechtliche Massnahme durch die
geeignete erwachsenenstrafrechtliche Massnahme abzulösen. Die eidgenössischen
Räte überwiesen das Anliegen im Herbst 2016 oppositionslos an den Bundesrat. 1

MOTION
DATUM: 27.09.2016
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Nachdem sich die SPK-SR einstimmig für die Idee eines obligatorischen Referendums
für völkerrechtliche Verträge mit verfassungsmässigem Charakter ausgesprochen
hatte, passierte die Motion Caroni in der Frühjahrssession 2016 auch den Ständerat.
Allerdings erwuchs der Idee in der kleinen Kammer Opposition in der Person von Paul
Rechsteiner (sp, SG). Der St. Galler Ständerat wies darauf hin, dass es schwierig sei,
gegen eine Idee einzustehen, die vom Nationalrat diskussionslos durchgewunken, vom
Bundesrat zur Annahme empfohlen und von der eigenen Kommission oppositionslos
zur Annahme empfohlen werde. Es lohne sich aber sehr wohl, sich der Schwere der
Konsequenzen dieses Vorschlages bewusst zu werden. Mit Verweis auf den abgelehnten
Gegenvorschlag zur Initiative "Staatsverträge vors Volk!" mahnte der SP-Ständerat, dass
damals nicht nur abstimmungstaktische Gründe, sondern insbesondere im Ständerat
auch zahlreiche inhaltliche Bedenken geäussert wurden. Rechsteiner fasste diese
Bedenken von damals noch einmal zusammen: Über zahlreiche, eigentlich
unbestrittene Konventionen müsste obligatorisch abgestimmt werden, was zu einer
Überlastung des direktdemokratischen Systems führen könnte. Darüber hinaus bestehe
mit dem fakultativen Staatsvertragsreferendum bereits ein Instrument, mit dem die
Legitimation eines Vertrages gestärkt werden könne – so ein weiteres Argument gegen
die Annahme der Motion Caroni. Zudem würde ein obligatorischer Urnengang die
Handlungsfreiheit vor allem auch bei wirtschaftlichen Staatsverträgen stark
einschränken. Schliesslich erinnerte Rechsteiner daran, dass die Volksinitiative
"Staatsverträge vors Volk!" deutlich abgelehnt worden sei – mit der Motion würde aber
mindestens die Hälfte eingeführt, von dem was damals vom Begehren der AUNS
gefordert worden war.
Die Bedenken von Rechsteiner wurden nur von weiteren 8 Ständerätinnen und -räten
geteilt – zu wenig gegen die 36 Befürworterinnen und Befürworter. Einig schien man
sich in der Diskussion aber zu sein, dass die Umsetzung der Idee noch viel
Konfliktpotenzial habe. Thomas Minder (parteilos, SH) wies etwa darauf hin, dass auch
die Kündigung von bestehenden Verträgen berücksichtigt werden müsse. Bundesrätin
Simonetta Sommaruga äusserte gar Zweifel, dass dieses Projekt dann wirklich bis zum
Ende durchhalte. Sie verwahrte sich zudem gegen den Gedanken, dass völkerrechtliche
Verträge, über die nicht abgestimmt werde, eine geringere Legitimität hätten. 2

MOTION
DATUM: 29.02.2016
MARC BÜHLMANN
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Ob Angehörigen der Armee Arbeitszeugnisse auszustellen seien, musste der Ständerat
im Frühjahr 2017 beurteilen. Nachdem der Nationalrat die Motion Caroni (fdp, AR)
angenommen hatte, gab es in der kleinen Kammer Gegenwind. Nicht jedoch materiell:
Die Motion wurde abgelehnt, weil in der Zwischenzeit die Forderungen soweit erfüllt
werden konnten, dass der Motionär selbst – inzwischen Ständerat – anerkannte, dass
die Motion hinfällig geworden sei. SiK-Sprecher Baumann (cvp, UR) referierte im Saal
über die Neuerungen, die im Rahmen der WEA umgesetzt werden. Für Armeekader
werden künftig sogenannte Bildungs- und Kompetenznachweise ausgehändigt, in denen
die im Dienst erlernten Selbst- und Sozialkompetenzen festgehalten werden. Es handelt
sich also dabei bereits um einen Leistungsnachweis im Sinne eines Arbeitszeugnisses.
Mit 9 zu 0 Stimmen und 2 Enthaltungen wurde von der Kommission beantragt, die
Motion abzulehnen. Kurz kam noch der Motionär selbst zu Wort. Er stellte fest, dass
eine gesetzliche Grundlage fehle. Arbeitszeugnisse würden zwar grundsätzlich
ausgestellt, aber im Gegensatz zum Zivildienstbereich, wo das Ausstellen von
Arbeitszeugnissen gesetzlich verankert ist, fehle eine entsprechende Bestimmung im
Bereich der Militärgesetzgebung. So wollte Caroni (fdp, AR) denn vom
Verteidigungsminister wissen, ob eine solche Norm nicht noch in die
Ausführungsgesetzgebungen der WEA eingefügt werden könnte. Parmelin teilte die
Ansicht Caronis und wollte beim VBS abklären lassen, ob dies auch tatsächlich in die
entsprechende Verordnung einfliessen würde. Er zeigte sich ebenfalls überzeugt, dass
eine solche Vorgabe gemacht werden müsste. Daraufhin gab es keine Reaktionen mehr
und das Geschäft konnte als abgelehnt ad acta gelegt werden. 3

MOTION
DATUM: 13.03.2017
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Le sénateur Caroni (plr, AG) a souligné les risques de distorsions de la concurrence
induits par les entreprises publiques. Grâce à leur position monopolistique, les
entreprises publiques, ou titulaires d'une concession publique, bénéficient d'avantages
comparatifs au niveau de l'imposition, du financement, de l'utilisation de
subventionnements croisés et des données supplémentaires. En concurrence avec des
agents privés, cette situation altère le marché libre. Le sénateur a donc déposé une
motion qui propose une modification de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI).
Cette modification réduirait les risques de distorsion de la concurrence. Le contrôle
reviendrait à la COMCO. 
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. Il considère que la problématique soulevée
par la motion est pertinente. Néanmoins, il précise que la motion ne permet pas de la
résoudre. Il souligne un manque de clarté, et un champ d'application trop vaste avec
des entreprises dans des domaines trop différents comme la communication
(Swisscom), la santé (SUVA), les transports (CFF), l'énergie (Axpo) ou les finances
(banques cantonales). Finalement, il rappelle que le rapport sur les postulats 12.4172 et
15.3880 concluait qu'aucune mesure n'était nécessaire. 
La motion a été rejetée par 18 voix contre 16 et 8 abstentions. L'objet a été débattu en
même temps que la motion 19.3236. 4

MOTION
DATUM: 17.06.2018
GUILLAUME ZUMOFEN
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Strassenverkehr

Mit einer Motion verlangte Ständerat Caroni (fdp, AR) fairere Verfahren im
Strassenverkehr und insbesondere mehr Rechtsstaatlichkeit bei Führerschein-
Entzügen. Diese Verfahren dauerten oft zu lange, was angesichts des erheblichen
Eingriffs in die Freiheit der betroffenen Person problematisch sei. Mit vier Massnahmen
sollen die Verfahren gestrafft werden: Die polizeiliche Ausweisabnahme soll auf zehn
Tage befristet werden, beim anschliessenden vorsorglichen Entzug durch das
Strassenverkehrsamt soll die betroffene Person jeweils nach drei Monaten darüber
informiert werden, ob und weshalb der Entzug fortgesetzt wird. Drittens sollen die
Rechte von Personen, denen der Führerschein aufgrund mutwilliger oder
ungerechtfertigter Privatdenunziation entzogen wurde, gestärkt werden.
Psychologische und medizinische Abklärungen sollen viertens dadurch beschleunigt
werden, dass sie bei allen anerkannten Labors durchgeführt werden können, nicht nur
beim bisher vom Amt festgelegten Labor. Der Bundesrat beantragte die Annahme der
Motion und Bundesrätin Leuthard erklärte am 5. März 2018 im Ständerat, die drei ersten
Punkte der Motion könnten wohl bis 2021 über Verordnungsänderungen umgesetzt
werden, während der vierte Punkte bereits umgesetzt sei. Die Motion wurde vom
Ständerat diskussionslos angenommen. 5

MOTION
DATUM: 05.03.2018
NIKLAUS BIERI

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Private Vorsorge

Im Juni 2018 behandelte die WAK-SR die vom Nationalrat angenommene Motion der
FDP-Fraktion zur Neuregelung der Besteuerung der Säule 3b, nachdem sie Anfang 2015
beschlossen hatte, die Beratung des Vorstosses zu sistieren, bis der Bundesrat eine
Anpassung der Höhe der Pauschale für die Besteuerung von Leistungen aus
Leibrentenversicherungen geprüft hatte. Die Mehrheit der Kommission (9 zu 0 Stimmen
bei 1 Enthaltung) stimmte mit der einreichenden Fraktion überein, dass ein Anteil von
40 Prozent als Zinsertrag im heutigen Zinsumfeld zu hoch sei. Gleichzeitig lehnte sie
aber eine effektive Berechnung der Kapitalrückzahlungs- und der Ertragskomponente,
wie in der Motion vorgeschlagen, aufgrund des zu grossen administrativen Aufwandes
ab. Aus diesem Grund beantragte sie eine Änderung der Motion, damit die Pauschale
flexibilisiert und an die Anlagebedingungen angepasst werden kann. Damit käme die
Besteuerungsquote mit dem heutigen Zinsniveau bei 26 Prozent zu liegen. Andrea
Caroni (fdp, AR) lobte im Rahmen der Ständeratsdebatte in der Herbstsession 2019
zwar die Bereitschaft der Kommission, die «Steuerstrafe in der Säule 3b» abzuschaffen,
betonte jedoch nochmals, dass eine Besteuerung der tatsächlichen Ertragsanteile
durchaus möglich wäre. Aufgrund der langen Wartezeit begnüge er sich aber mit der
vorliegenden Version, erklärte er. Finanzminister Maurer erklärte sich im Namen des
Bundesrates bereit, die Motion in der vorliegenden Form umzusetzen, und der
Ständerat stimmte der geänderten Motion stillschweigend zu. 6

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

La motion Caroni, qui vise à simplifier la procédure des mariages en supprimant le
délai obligatoire de 10 jours entre l'autorisation de mariage et la célébration de celui-ci
ainsi que l'obligation de se marier devant deux témoins a été débattue en septembre
2016 au Conseil des Etats. Le sénateur Rieder a proposé au Conseil de n'en accepter
que le premier point. La question des témoins a été débattue en termes de
conservatisme contre libéralisme. Les sénateurs ayant pris la parole en s'opposant à la
suppression de l'obligation y voient une manière d'affaiblir encore le mariage comme
institution. Selon eux, les témoins représentent une tradition qui doit être conservée.
Les partisans de la motion, eux, y voient un article de loi désormais superflu et qui ne
fait plus sens. Ils préfèrent donc laisser aux personnes le choix de se marier devant
témoins ou non. Le premier camp l'a emporté. Le Conseil des Etats a finalement

MOTION
DATUM: 22.09.2016
SOPHIE GUIGNARD
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accepté à l'unanimité le premier point de la motion Caroni, mais rejeté le second, à 25
voix contre 15, avec 1 abstention. 7

1) AB NR, 2016, S. 1643; AB SR, 2016, S. 328 f.; Kommissionsbericht RK-NR vom 18.08.2016; Blick, 1.6.16; AZ, 2.6.16; NZZ, 3.6.,
28.9.16
2) AB SR, 2016, S. 11 ff.; Bericht SPK-S vom 22.1.2016
3) AB SR, 2017, S. 205 f.
4) BO CE, 2019, pp.450 s.
5) AB SR, 2018, S. 96.
6) AB SR, 2018, S. 601 f.; Kommissionsbericht der WAK-SR vom 18.6.18
7) BO CE, 2016, p.764 ss.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.89 - 01.01.19 4


